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Unterrichtungsvorlage 

 
Vorlage-Nr.: UV/0103/2017  Datum: 05.04.2017

Oberbürgermeister 

Verfasser: 10-Amt für Personal und Organisation Az: 10/Pa. 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

08.05.2017 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Prüfaufträge Etatberatungen 2017 - Haupt- und Finanzausschuss am 21./ 

22.11. und 05.12.2016 
 
Unterrichtung:  
 
In der Produkterläuterung zur Produkt-Nr. 5222 „Koblenzer Mietspiegel“ sind 10.000 € 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen aufgeführt. In der Erläuterung zu Zeile 13 heißt 
es „Aufwendungen für Druckkosten fallen erst im Jahr 2018 wieder an, da im Jahr 2018 eine 
neue Mietspiegelbroschüre erstellt wird“. Richtigerweise müsste es heißen „…, da im Jahr 
2018 ein neuer Mietspiegel erstellt wird.“ 
 
Die ursprüngliche Formulierung erweckt den Anschein, dass 10.000 € allein für den Druck 
der Broschüre verwendet würden. Dies ist jedoch nicht der Fall.  
Die 10.000 € verteilen sich auf 1.000 € (Konto 5291) für die Druckkosten der Broschüre und 
9.000 € (Konto 5292) für die Erstellung der Erhebungsunterlagen (Druck der Fragebögen, 
Kuvertieren der Briefe und Fertigstellung für den Postversand für ca. 15.000 anzuschreibende 
Haushalte).  
 
 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 


